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A: Alle M
itarbeitende | F: alle Fachbereichsleitungen | FS: alle Fachbereichs- und Sachgebietsleitungen | V: alle Verw

altungsm
itarbeitende | 

G: alle M
itarbeitenden der Geschäftsstelle | M

: M
itarbeitende für spezielle Veranstaltungen (z.B. Einladung Einführungssem

inar)

AN: ALLE MITARBEITENDEN DER KJA KÖLN

Thema: Adventfeier und weitere Corona-Schutzmaßnahmen 

Liebe Mitarbeiter*innen, 

die Corona-Pandemie zwingt uns auch in diesem Jahr dazu, unsere traditionelle Adventsfeier aus-
fallen zu lassen. Das bedaure ich sehr und hoffe, dass wir alle wieder beim Sommerfest im kom-
menden Jahr in großer Runde zusammenkommen können.
An der Reglung aus dem vergangenen Jahr, dass jede Einrichtung pro hauptamtlichen Mitarbeiten-
den, 15 Euro für eine kleine, eigene und individuelle Adventfeier (o.ä.) erhalten kann, wollen wir 
festhalten. Nehmt davon gerne Gebrauch und sprecht dies bitte über die Einrichtungsleitung mit 
den jeweiligen Fachbereichs- und Sachgebietsleitungen ab.
   
Leider veranlasst uns die Pandemie auch noch zu weiteren Maßnahmen, die ich bitte, einzuhalten:
 
Laut Gesetzgeber werden wir ab dieser Woche dazu verpflichtet, dass am Arbeitsplatz die 3G-Re-
gel (geimpft, genesen, getestet) gilt. Der Impf- und Genesenenstatus wird in den kommenden Tagen 
von den Einrichtungsleitungen einmalig geprüft. Die Kolleg*innen, die noch nicht geimpft sind, 
müssen vor Arbeitsbeginn einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test vorlegen. Dieser muss durch 
ein zertifiziertes Testzentrum durchgeführt und bestätigt werden und geht in der Regel per Mail zu. 
Das Ergebnis sollte der vorgesetzten Person dann per Mail weitergeleitet werden. 

Sitzungen/Versammlungen und weitere Zusammenkünfte sollten nach Möglichkeit wieder digital 
stattfinden. Nur da, wo es nicht möglich ist, kann eine Zusammenkunft unter der 3G-Regel stattfin-
den. Nehmen an den o.g. Zusammenkünften auch Mitarbeitende aus verschiedenen Einrichtungen 
oder „fremde“ Kolleg*innen (außerhalb der KJA Köln) teil, muss sich der Versammlungsleiter die 3G 
bestätigen lassen.

Im Krankheitsfall (unabhängig von Corona) sollte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung NICHT per-
sönlich in der Geschäftsstelle (PSS) abgegeben werden. Bitte entweder per Post senden oder in den 
Außenbriefkasten einwerfen. Dies schützt die Kolleg*innen der Geschäftsstelle vor Ansteckung und 
gilt nicht nur jetzt in der Pandemiezeit.



Aktuelles

KJA KÖLN | An St. Katharinen 5 | 50678 Köln | www.kja-info.de | www.kja-koeln.de

 der Geschäftsführung

 
Ich möchte noch einmal an alle Kolleg*innen die noch nicht geimpft sind appellieren: 
lasst Euch bitte impfen. Dies ist fair den Kolleg*innen gegenüber aber vor allen Dingen den jungen 
Menschen, für die wir täglich Gutes verlässlich tun und sich noch nicht haben impfen lassen kön-
nen! Herzlichen Dank. 

Herzliche Grüße

Georg Spitzley
Geschäftsführer   
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